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• JJJIE MIElVSA SCBLA ·r AUF ! 

Der Kan Lon hat auf heute, den 16. April; das Pachtverhaltnis des Frauenvereins für den 

Betrieb der Mensa aufgelost und durch ein Auftragsverhaltnis ersetzt. Oami t geht die 

Kompetenz zur Festsetzung der Preise an die Erziehungsdirektion über. 

Herr G. in Z. will kostendeckend wirtschaften und walzt deshal b die gesammten Betriebs 

kosten und einen Teil des angelaufenen Defizites auf die Studenten ab , die ei ne Teuerung 

von 44 % seit 1972 berappen müssen. 
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T·" C:S T EUREN UNMUT N.JCHT AM FRAULEIN AN 

D:::JR KASSE AUS! Sie kann genausowenig dafür wie Ou als St udent. 

Spart ihn besser bis zur 

A Ende Woehe 

auf, (vermutl i ch Oonnerstag oder Freitag. Bedingung: anstandi ges Wetter}, an der wir al s 

Studenten unsere Forderungen gemeinsam vertreten konnen . 

SQ unters tützest Du uns im Kampf für die folgenden Punkte: 

.. gleiche Preise wie an der ETH 

.. Subventionierung der Mensa 

.. bessere Stipendien (vor allem für ausserkantonale St udenten} bzw . das Lausanner 

Modell 


